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 Veröffentlicht am 01.07.1999

Norm

EKHG §1 IIIA

Rechtssatz

Die Betriebsgefahr kann ausnahmsweise nach dem Aussteigen des Lenkers fortbestehen, wenn gerade dadurch eine

erhöhte Gefahrenlage gescha3en wurde, die über die Beendigung des Vorgangs selbst hinauswirkt; das ist etwa auch

dann der Fall, wenn der Lenker das auf dem linken Fahrstreifen der Autobahn zum Stillstand gekommene Fahrzeug

verließ, um die Lenker nachkommender Fahrzeuge zu warnen.
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